
 

 

 

Gemeinde  
Rielasingen-Worblingen 
 

 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die  
 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Beginn: 17.00 Uhr 

 

Ende:  18.00 Uhr 

 

 

Protokollführer: Thomas Niederhammer 
 

Sachbearbeiter: Hartmut Riester, Verena Manuth, Karin Schmidt, Heiko Regitz, 

    Dorothea Rösch, Bernd Caldart 
 
Presse:  ….. Person 

 
Zuhörer:   ……Personen 

 
 

 

 

Der Bürgermeister eröffnet die öffentliche Sitzung um 17.00 Uhr und stellt fest, dass die 

Mitglieder des Gemeinderates mit Schreiben vom 17.09.2015 ordnungsgemäß schrift-

lich eingeladen wurden und dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g 
____________________ 

 

 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 

 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 

2. Neu-Umgestaltung Kinderspielplatz Alemannenstraße 

 



 

 

 

3. Baugesuche 

 

a) Bauantrag zum Einbau einer Dachgaupe auf die bestehende 

Doppelhauseinheit auf  dem Grundstück Flst. Nr. 5242/7, Eichen-

dorffstraße 41, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplan-

gebiet „Obere Talwiese“ 

 (Bernd Huber, Eichendorffstraße 41,  

78239 Rielasingen-Worblingen) 

 

b) Änderungsantrag zum Anbau einer Lagerhalle an das bestehen-

de Betriebsgebäude (Flachdach statt Satteldach) auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 2676/23, Am Riederngraben 6, 78239 Rielasin-

gen-Worblingen im Bebauungsplangebiet  

"Riedern - 1. Änderung" 

(Helga Bühler, Im Bildstöckle 3, 78239 Rielasingen-Worblingen) 

 

c) Antrag im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau einer Lagerhalle 

für einen Fliesenfachbetrieb auf dem Grundstück Flst.Nr. 7696/8, 

Konrad-Zuse-Straße 2, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebau-

ungsplangebiet „Gewerbegebiet Nord 2. Erweiterung“ 

 (Corina Hugenschmidt, Albert-ten-Brink-Straße 13,  

78239 Rielasingen-Worblingen) 

 

d) Bauantrag zum Neubau einer Ausstellungs- und Lagerhalle für ei-

nen Fliesenfachbetrieb auf dem Grundstück Flst.Nr. 7836/1, 

Adam-Opel-Straße 1, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebau-

ungsplangebiet „Gewerbegebiet Nord 2. Erweiterung“ 

 (Natalie Zimmermann, Richard-Wagner-Straße 12,  

78224 Singen/Htwl.) 

 

e) Bauvoranfrage zur Errichtung eines Doppelhauses mit zwei Stell-

plätzen auf dem Grundstück Flst.Nr. 1735/4, Hardstraße 50 A und 

50 B, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplangebiet 

„Schmoller“ 

(Konstantin Sauer, Allweiler Straße 9, 78315 Radolfzell) 

 

f) Bauantrag zur Errichtung eines Zweifamilienhauses mit zwei Gara-

gen und zwei Stell-plätzen auf dem Grundstück Flst.Nr. 3680/6, 

Zwischen den Wegen 30 C, 78239 Rielasingen-Worblingen im Be-

bauungsplangebiet „Zwischen den Wegen – 3. Änderung“ 

(Christa Bantel und Renate Zaiser, Ringstraße 117, 73257 Köngen) 

 

g) Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelga-

rage auf dem Grundstück Flst.Nr. 3680/8, Zwischen den Wegen 30 

A, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplangebiet „Zwi-

schen den Wegen – 3. Änderung“ 

 (Juliane Möhrle und Christian Keller, Hardstraße 23 A,  

78239 Rielasingen-Worblingen) 



 

 

 

h) Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelga-

rage auf dem Grundstück Flst.Nr. 3680/7, Zwischen den Wegen 30 

B, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplangebiet „Zwi-

schen den Wegen – 3. Änderung“ 

 (Anke und Michael Hanselka, Römerstraße 46,  

78239 Rielasingen-Worblingen) 

 

4. Verschiedenes 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 

 
 

 

 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 140/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 06.10.2015  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 1:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Es waren keine Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt zu geben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 141/2015 GR/ö Anlagen: 2  Sachbearbeiter: Karin Schmidt 

Erstelldatum TOP: 16.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 463.1 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 2:  Neu-Umgestaltung Kinderspielplatz  

Alemannenstraße                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

Der Kinderspielplatz in der Alemannenstraße soll neu-bzw. umgestaltet werden. Die alten, mor-

schen Spielgeräte werden durch neue ersetzt. Ein Vorschlag für die Neu- bzw. Umgestaltung ist 

zusammen mit einer Kostenübersicht Anlage zu dieser Einladung. 

 

Weiterer Vortrag erfolgt in der Sitzung. 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Die Planung wird von Sachbearbeiterin Karin Schmidt detailliert vorgestellt, wobei vorgeschla-

gen wird, entsprechend der Vorlage des Ortsbauamtes vom 15.09.2015 die Firma Maier, Spiel-

geräte, zu einer Gesamtsumme von 24.141,51 € mit der Spielplatzgestaltung zu beauftragen.  

 

Aus der Mitte des Gremiums wird darauf hingewiesen, dass vom bestehenden Spielplatz im 

Bereich der Hohenkrähenstraße in Worblingen erhebliche Lärmbelästigungen für die Anwoh-

nerschaft ausgehen. Der Bürgermeister sagt zu, die Auflösung einiger weiterer Kinderspielplätze 

auch im Rahmen der anstehenden Klausurtagung zu diskutieren. Sofern solche Spielplätze wie 

im Bereich Junkernbühl nicht aufgelöst werden, sollten sie entsprechend attraktiv gestaltet 

werden.  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat folgt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig.  

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 142/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 16.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3a:  Bauantrag zum Einbau einer Dachgaupe auf die bestehen-

de Doppelhauseinheit auf dem Grundstück Flst. Nr. 5242/7, 

Eichendorffstraße 41, 78239 Rielasingen-Worblingen im Be-

bauungsplangebiet "Obere Talwiese           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleiter Riester führt aus, dass der Antragsteller beabsichtige, auf der südlichen 

Dachfläche des bestehenden Mehrfamiliengebäudes auf dem Grundstück Flst.Nr. 5242/7 eine 

6 m breite Schleppgaupe aufzubauen. Mit dieser Schleppgaupe wird teilweise zusätzlicher 

Wohnraum und teilweise eine Loggia geschaffen. 

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird zu diesem Bauantrag wie folgt Stellung genommen: 

 

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Obere Talwiese“. Da die 

Bebauungsvorschriften zu diesem Bebauungsplan als Polizeiverordnung erlassen wurden, sind 

diese Kraft Gesetz nach 20 Jahren außer Kraft getreten. Das bedeutet, dass die Bebauungsvor-

schriften nicht mehr zu berücksichtigen sind.  

Der Bebauungsplan besteht aus einem Gestaltungsplan und einem Straßen- und Baufluchten-

plan. Da der Straßen- und Baufluchtenplan für dieses Bauvorhaben keine Rolle spielt, wird le-

diglich noch auf den Gestaltungsplan zurückgegriffen. In diesem Gestaltungsplan ist die Be-

bauung für das Baugrundstück auf zwei Vollgeschosse festgesetzt.  

 

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Beschluss: 

 

Diesem Bauantrag wird unter der Maßgabe zugestimmt bzw. das Einvernehmen erteilt, dass 

das Dachgeschoss durch die Baumaßnahme nicht zum Vollgeschoss wird. 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 143/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 16.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3b:  Änderungsantrag zum Anbau einer Lagerhalle an das be-

stehende Betriebsgebäude (Flachdach statt Satteldach) 

auf dem Grundstück Flst.Nr. 2676/23, Am Riederngraben 6, 

78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplangebiet 

'Riedern - 1. Änderung'           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleiter Riester informiert, dass die Antragstellerin mit Schreiben vom 23.09.2015 den 

Änderungsantrag zurückgezogen hat und damit das Bauvorhaben nach den genehmigten 

Planunterlagen ausgeführt wird.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 144/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 16.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3c:  Antrag im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau einer La-

gerhalle für einen Fliesenfachbetrieb auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 7696/8, Konrad-Zuse-Straße 2, 78239 Rielasingen-

Worblingen im Bebauungsplangebiet "Gewerbegebiet 

Nord - 2. Erweiterung"           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleiter Riester informiert, dass die Antragstellerin beabsichtigt, im Kenntnisgabever-

fahren eine Lagerhalle für einen Fliesenfachbetrieb neu zu errichten.  

 

 

Beschluss: 

 

Da ausdrücklich keine Befreiungen oder Ausnahmen beantragt werden, ist davon auszuge-

hen, dass das Bauvorhaben in vollem Umfang den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-

spricht, weshalb das Bauvorhaben zustimmend zur Kenntnis genommen wird. 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 145/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 16.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3d:  Bauantrag zum Neubau einer Ausstellungs- und Lagerhalle 

für einen Fliesenfachbetrieb auf dem Grundstück Flst.Nr. 

7836/1, Adam-Opel-Straße 1, 78239 Rielasingen-

Worblingen im Bebauungsplangebiet "Gewerbegebiet 

Nord 2. Erweiterung"       

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleiter Riester führt aus, dass die Antragstellerin beabsichtigt, auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 7836/1 im Baugebiet „Gewerbegebiet Nord – 2. Erweiterung“ eine 30,44 m lange, 15,44 

m breite sowie 6,03 m bzw. 7,67 m hohe Ausstellungs- und Lagerhalle für einen Fliesenfachbe-

trieb zu errichten.  

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht bestehen gegen dieses Bauvorhaben keine Einwände.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Bauantrag wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 146/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 16.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3e:  Bauvoranfrage zur Errichtung eines Doppelhauses mit zwei 

Stellplätzen auf dem Grundstück Flst.Nr. 1735/4, Hardstraße 

50 A und 50 B, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebau-

ungsplangebiet "Schmoller"           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleiter Riester führt aus, dass der Anfragesteller beabsichtigt, bei dem bebauten 

Grundstück Flst.Nr. 1735/4 in zweiter Reihe ein 13 m langes, 11,4 m breites, zweigeschossiges 

Doppelhaus mit einer Dachneigung von 30° und einer Traufhöhe von 5,8 m bzw. einer Firsthöhe 

von 9,5 m zu errichten. Dazu muss die bestehende Satteldachgarage abgerissen werden.  

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird hierzu festgestellt, dass das Grundstück im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes „Schmoller“ liegt, der für das Grundstück lediglich eine straßensei-

tige Bauflucht vorsieht. Das bedeutet, dass über eine Bebauung im rückwärtigen Bereich keine 

Aussage gemacht wird. Im Gestaltungsplan zu diesem Bebauungsplan ist ebenfalls keine Aus-

sage gemacht, da es sich bei der Erstellung des Bebauungsplanes um ein bereits überbautes 

Grundstück handelte. Allerdings ist auf einem relativ naheliegenden noch unbebauten Grund-

stück im Bebauungsplan eine zweigeschossige Bebauung ausgewiesen. Unter Berücksichti-

gung dieser Bebauung und der übrigen bestehenden Bebauung bestehen gegen eine zwei-

geschossige Bebauung keine Bedenken. Auch die Bebauung in zweiter Reihe wird im Hinblick 

auf die von der Gemeinde angestrebte Nachverdichtung befürwortet, sodass gegen dieses 

Doppelhaus insgesamt keine Einwände bestehen.   

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Beschluss: 

 

Das Einvernehmen wird erteilt, wenn alle erforderlichen Stellplätze auf dem Grundstück nach-

gewiesen sind, was aufgrund der Größe des Baugrundstücks problemlos möglich ist.  

 

11 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 3 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 147/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 17.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3f:  Bauantrag zur Errichtung eines Zweifamilienhauses mit zwei 

Garagen und zwei Stellplätzen auf dem Grundstück Flst.Nr. 

3680/6, Zwischen den Wegen 30 C, 78239 Rielasingen-

Worblingen im Bebauungsplangebiet "Zwischen den We-

gen - 3. Änderung"           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleitungsleiter Riester führt aus, dass die Antragsteller beabsichtigen, auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3680/6 ein zweigeschossiges Wohnhaus mit Doppelgarage zu errichten, 

wobei das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss liegt. 

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird zu diesem Bauantrag festgestellt, dass gemäß Ziffer 1.3 

der Örtlichen Bauvorschriften die Kniestockhöhe, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis 

zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Unterkante Sparren, 35 cm nicht überschreiten darf. 

Abweichend hiervon wird eine Kniestockhöhe von 130 cm beantragt.  

 

Da es sich beim Dachgeschoss, in dem dieser abweichende Kniestock vorgesehen ist, um das 

zweite zulässige Vollgeschoss handelt, bestehen aus städtebaulicher Sicht keine Bedenken, 

diesem deutlich höheren Kniestock zuzustimmen und das erforderliche Einvernehmen zur not-

wendigen Befreiung zu erteilen.  

 

In wie weit die zwei Stellplätze vor der Garage akzeptiert werden, da dann die Stellplätze in der 

Garage sogenannte gefangene Stellplätze sind, muss seitens des Landratsamtes Konstanz als 

zuständige Baugenehmigungsbehörde beurteilt werden, da nach dem Bebauungsplan zwei 

Stellplätze je Wohneinheit erforderlich sind; hier also insgesamt 4 Stellplätze  

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

 

Beschluss: 

 

Das Gremium stimmt dem Bauantrag – wie vorgetragen zu – und erteilt das Einvernehmen zur 

notwendigen Befreiung im Hinblick auf die Höhe des Kniestocks. 

 

12 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 148/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 17.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3g:  Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Dop-

pelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 3680/8, Zwischen 

den Wegen 30 A, 78239 Rielasingen-Worblingen im Be-

bauungsplangebiet "Zwischen den Wegen - 3. Änderung" 

  

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleitungsleiter Riester führt aus, dass die Antragsteller beabsichtigen, auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3680/8 ein eingeschossiges Wohnhaus mit Doppelgarage zu errichten.  

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird zu diesem Bauantrag festgestellt, dass gemäß Ziffer 1.3 

der Örtlichen Bauvorschriften die Kniestockhöhe, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis 

zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Unterkante Sparren, 35 cm nicht überschreiten darf. 

Abweichend hiervon wird eine Kniestockhöhe von 120 cm beantragt.  

 

Da nach dem Bebauungsplan zwei Vollgeschosse zulässig wären und nur ein Vollgeschoss rea-

lisiert werden soll, bestehen aus städtebaulicher Sicht keine Bedenken, diesem deutlich höhe-

ren Kniestock zuzustimmen und das erforderliche Einvernehmen zur notwendigen Befreiung zu 

erteilen.  

 

Mit der Doppelgarage soll die südliche Baugrenze um bis zu ca. 2 m überschritten werden und 

damit bis an das Pflanzgebot heranreichen. Auch mit der geplanten Terrasse soll die südliche 

Baugrenze teilweise überschritten werden. Hier wird das Gremium um Entscheidung gebeten, 

ob diesen Abweichungen vom Bebauungsplan zugestimmt wird. 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

 

Beschluss: 

 

Die Zustimmung wird wie vorgetragen erteilt, dem deutlich höheren Kniestock zugestimmt und 

das erforderliche Einvernehmen zur notwendigen Befreiung für diesen Kniestock und für die 

Überschreitungen der südlichen Baugrenze erteilt. 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 149/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 17.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3h:  Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Dop-

pelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 3680/7, Zwischen 

den Wegen 30 B, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebau-

ungsplangebiet "Zwischen den Wegen - 3. Änderung"    

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleitungsleiter Riester führt aus, dass die Antragsteller beabsichtigen, auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3680/7 ein eingeschossiges Wohnhaus mit Doppelgarage zu errichten.  

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird zu diesem Bauantrag festgestellt, dass gemäß Ziffer 1.3 

der Örtlichen Bauvorschriften die Kniestockhöhe, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis 

zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Unterkante Sparren, 35 cm nicht überschreiten darf. 

Abweichend hiervon wird eine Kniestockhöhe von 95 cm beantragt.  

 

Da nach dem Bebauungsplan zwei Vollgeschosse zulässig wären und nur ein Vollgeschoss rea-

lisiert werden soll, bestehen aus städtebaulicher Sicht keine Bedenken, diesem deutlich höhe-

ren Kniestock zuzustimmen und das erforderliche Einvernehmen zur notwendigen Befreiung zu 

erteilen.  

 

Mit der Doppelgarage soll die südliche Baugrenze um bis zu ca. 2 m überschritten werden und 

damit bis an das Pflanzgebot heranreichen. Auch mit der geplanten Terrasse soll die südliche 

Baugrenze teilweise überschritten werden und bis an das Pflanzgebot heranreichen. Hier wird 

das Gremium um Entscheidung gebeten, ob diesen Abweichungen vom Bebauungsplan zu-

gestimmt wird. 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Beschluss: 

 

Die Zustimmung  wird wie vorgetragen erteilt, dem deutlich höheren Kniestock zugestimmt und 

das erforderliche Einvernehmen zur notwendigen Befreiung für diesen Kniestock und für die 

Überschreitungen der südlichen Baugrenze erteilt. 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 150/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 22.09.2015  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3 i:  Tischvorlage 

Bauantrag zur Errichtung einer Doppelgarage auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 2001, Höristraße 11, 78239 Rielasingen-

Worblingen im Bebauungsplangebiet 'Schmoller'      

 

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleiter Riester legt dar, dass die Antragsteller beabsichtigen, im südwestlichen Be-

reich des bebauten Grundstücks Flst.Nr. 2001 eine 8 m breite und überwiegend 6,50 m tiefe 

Doppelgarage mit Flachdach sowie ein kleines Treppenhaus anzubauen.  

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird zu diesem Bauantrag festgestellt, dass das Baugrund-

stück im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schmoller“ liegt, dessen Straßen- und Bau-

fluchtenplan für das Baugrundstück eine südliche Bauflucht ausweist. Diese Bauflucht wird mit 

dem gesamten Bauvorhaben komplett überschritten.  

 

Die Zufahrt zu dieser geplanten Garage soll über das gemeindeeigene Grundstück Flst.Nr. 8/34 

erfolgen und ist bereits durch eine Baulast gesichert. Allerdings muss beachtet werden, dass 

am Rande des Zufahrtsbereichs der Stamm eines Laubbaumes steht. Es sollte versucht werden, 

diesen Baum zu erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass in den Wurzelbereich dieses Baumes 

nicht eingegriffen wird. Durch einen Fachmann ist ein entsprechender Vorschlag zu unterbrei-

ten, wie dies erreicht werden kann.  

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer:   

Sachverständige:       



 2 

Beschluss: 

 

Dem Bauantrag wird wie vorgetragen zugestimmt unter der Maßgabe, dass nicht in den Wur-

zelbereich des Baumes eingegriffen wird. Dies ist durch einen Fachmann nachzuweisen. 

 

12 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 151/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Burkhard Schmallenbach 

Erstelldatum TOP: 07.10.2015  Az.: 022.22; 022.32; 656.22; 652.214; 623.58 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Verschiedenes 

Wasserspiel vor dem Café Madeleine                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Beger kommt noch einmal auf das Wasserspiel vor dem Café Madeleine zu 

sprechen und betont, dass er sich nicht länger dem Spott der Bevölkerung aussetzen möchte. 

Wenn schon das Wasser nicht laufe, bittet er noch einmal darum, dass – entsprechend dem 

Beschluss vom 23.09.2015 – die Beleuchtung tagsüber ausgeschaltet wird. 

Dies wird vom Bürgermeister zugesagt. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 152/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Simon Schuhmacher 

Erstelldatum TOP: 07.10.2015  Az.: 022.22; 022.32; 564.42 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Verschiedenes 

Glasscheiben im Bereich des Mehrzweckraumes  

der Talwiesenhalle                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderätin Breyer berichtet, dass es immer wieder vorkommt, dass im Bereich des Mehr-

zweckraumes, wo keine Jalousien angebracht sind, Vögel auf die Scheiben fliegen und dabei 

zu Tode kommen. 

Sie übergibt dem Bürgermeister als Muster einen sogenannten „Birdsticker“ mit der Bitte, solche 

zum Schutz der Vögel auf den Scheiben anzubringen. 

 

In diesem Zusammenhang bittet Gemeinderat Reckziegel noch einmal darum, endlich die 

Fensterreinigung in den Talwiesenhallen vorzunehmen und auch die Spinnweben zu entfernen.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 153/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Ulrich Dietz 

Erstelldatum TOP: 07.10.2015  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Verschiedenes 

Grünpflege durch den gemeindeeigenen Bauhof        

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderätin Breyer weist darauf hin, dass sie bereits in der Vergangenheit bemängelt habe, 

dass die erste Mahd zu früh vorgenommen wurde. Nun sei auch die zweite Mahd durch den 

Bauhof verfrüht erfolgt, so dass in der gesamten Gemeinde lediglich Rasen wahrzunehmen sei. 

Sie vertritt dabei die Auffassung, dass diese zu intensive Pflege der Grünflächen durch den 

Bauhof aus ökologischen Gründen nicht zu vertreten sei.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 154/2015 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Anna Blasche 

Erstelldatum TOP: 07.10.2015  Az.: 022.22; 022.32; 112.21 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Verschiedenes 

Parksituation vor dem Café Madeleine                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2015 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Reckziegel weist darauf hin, dass es immer wieder vorkomme, dass Fahrzeuge im 

Bereich der Fahrschule Mack vor der Rampe abgestellt werden. 

Der Bürgermeister bedankt sich für den Hinweis und sichert zu, dass hier die Installation eines 

Pfostens geprüft wird. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 

 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende 

die öffentliche Sitzung um  18.00 Uhr. 

 

 

 
Rielasingen-Worblingen, 06.10.2015 Drucksache Nr. 140 - 154 

 

 

 

Ralf Baumert Thomas Niederhammer 

Vorsitzender Protokollführer 

 

 

 

 

Volkmar Brielmann Hermann Wieland   

Gemeinderat Gemeinderat 
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